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referenTen

Das	reformierte
Erneuerbare-Energien-Gesetz



eine erfahrUnG reicher ...

Mit	 der	 im	 letzten	 Jahr	 erfolgten	Novelle	 des	 Er-

neuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG 2014) wurden 

auch	die	Regelungen	zur	Begrenzung	der	EEG-Um-

lage	bei	 den	 stromkosten-	und	handelsintensiven	

Unternehmen	 geändert.	 Auf	 Druck	 der	 Europäi-

schen	Kommission	wurde	die	 Entlastung	 von	der	

Ökostromabgabe	von	strengeren	Voraussetzungen	

abhängig	 gemacht.	 Auch	 das	 sogenannte	 Eigen-

stromprivileg	 ist	 hiervon	 betroffen:	 Grundsätzlich	

unterfällt	 jetzt	auch	der	 selbst	erzeugte	und	zum	

Eigenverbrauch	bestimmte	Strom	der	EEG-Umlage.	

Bestandsanlagen	 sind	 hiervon	 allerdings	 weitge-

hend ausgeschlossen.

Inzwischen haben sowohl die betroffenen Unter-

nehmen	 als	 auch	 das	 Bundesamt	 für	 Wirtschaft	

und Ausfuhrkontrolle (BAFA) sowie die Wirt-

schaftsprüfer und sonstigen Dienstleister erste Er-

fahrungen	mit	dem	neuen	System	gesammelt	und	

das	 erste	Antragsjahr	 absolviert.	Auch	das	Beihil-

fenprüfungsverfahren	 der	 Europäischen	 Kommis-

sion gegen das EEG 2012 wurde zwischenzeitlich 

abgeschlossen.	 Mehrere	 Hundert	 Unternehmen	

mussten	 für	 die	 Jahre	 2013	 und	 2014	 Nachzah-

lungen	 leisten;	 zahlreiche	 Rechtsbehelfsverfahren	

hiergegen sind anhängig. Daneben haben die Än-

derungen	 beim	 Eigenstromprivileg	 auch	 zu	 zahl-

reichen	 Überarbeitungen	 bestehender	 Verträge	

zwischen	Kraftwerkseigentümern	und	Kraftwerks-

nutzern geführt.  

Welche Auswirkungen sich daraus auf das Antrags-

jahr 2015 ergeben und welche aktuellen Entwick-

lungen	für	stromkostenintensive	Unternehmen	zu	

berücksichtigen	sind,	soll	Gegenstand	einer	am	19.	

März	 2015	 in	 Stuttgart	 stattfindenden	Veranstal-

tung	mit	praxiserfahrenen	Referenten	sein,	zu	der	

wir	Sie	hiermit	herzlichst	einladen.	

aGenDa

14.00 – 14.15 Begrüßung und Einführung

14.15 – 14.35 Die Besondere ausgleichsregelung des eeG: struktur, erfahrungen und   

Konsequenzen für das neue antragsverfahren

	 	 Dr.	Stefan	Altenschmidt,	Rechtsanwalt	und	Partner,	 

Luther	Rechtsanwaltsgesellschaft	mbH,	Düsseldorf

14.35 – 15.35 Die Begrenzung der eeG-Umlage: erfahrungen mit dem ersten antrags  

 verfahren nach eeG 2014 und lehren für die Zukunft

  Regierungsdirektor Stefan Krakowka, BAFA

15.35 – 15.55  Pause

15.55 – 16.35 eine erfahrung reicher – (neue) anforderungen an die wirtschaftsprüfer- 

bescheinigung   

	 	 Torsten	Janßen,	Wirtschaftsprüfer,		Steuerberater	und	Partner,	 

Ebner Stolz, Köln 

	Jörn	Weingarten,	Wirtschaftsprüfer,	Steuerberater	und	Prokurist,	 

Ebner Stolz, Stuttgart

16.35 – 17.05 Die praktische Umsetzung des novellierten eeG: Die sicht der industrie

  Olga Schwebs, Controller, UNIWHEELS

17.05 – 17.50 eeG-Umlage und eigenstromprivileg: Belastungsvermeidung und  

Gestaltungsoptionen

  Dr. Holger Stappert, Rechtsanwalt und Partner,  

Luther	Rechtsanwaltsgesellschaft	mbH,	Düsseldorf

  Das eU-Beihilfeverfahren zum eeG: lehren und Konsequenzen

  Dr. Gernot-Rüdiger Engel, Rechtsanwalt und Partner,  

Luther	Rechtsanwaltsgesellschaft	mbH,	Hamburg

17.50	–	18.00		 Abschluss	und	Zusammenfassung		

  Christoph Brauchle, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner,  

Ebner Stolz, Stuttgart

Gemeinsamer	Ausklang

Steigenberger Graf Zeppelin

Arnulf-Klett-Platz 7

70173 Stuttgart

Parkmöglichkeiten	vorhanden

DonnersTaG, 19. märZ 2015

von	14:00	bis	18:00	Uhr 

Termin UnD  
VeransTalTUnGsorT

TeilnahmeGeBühr UnD 
anmelDUnG
Die	 Teilnahmegebühr	 beträgt	 EUR	 90,00	 zuzüg-

lich	 19%	Umsatzsteuer.	 In	 der	Gebühr	 enthalten	

sind	neben	ausführlichen	Seminarunterlagen	auch	

Snacks und Getränke.

Bitte	melden	Sie	sich	zur	Veranstaltung	online	auf	

der	 Ebner-Stolz-Homepage	 (www.ebnerstolz.de/

veranstaltungen)	 oder	 unter	 olga.flores@ebner-

stolz.de	an.		Nach	Eingang	Ihrer	Anmeldung	erhal-

ten	Sie	von	uns	eine	Rechnung.	


